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goegbt. bann roögen, roägte, geroägt) mit ber 23ebeutung non „be=

roegen".
Sie mt)b. formen mëgen — mac — mâgen — geroëgen erfdjexnen

im Steugocgbeutfcgen als mögen — mag — geroogen.

3m f3räfens roecgfelte urfpriinglicg ë mit i: (ici)) roige, (bu) roigeft,

(er) roiget, (mir) mëgen, (it)r) mëget, (fie) raëgent. Später fiegte ent=

roeber ber Stammookal „i" ber ©ingaglformen, fo bag burd) alle 3mr=

men bas „i" ging (id) miege, bu miegft, er roiegt, mir roiegen, it)r

roieg(e)t, fie roiegen) ober bas ,,ë", fo bag in ber ©inpgl unb ber

Sîegrpgl bas ë Stammookat mar. (Sie Segreibung mit „ä" berugt

barauf, bag man „mögen" als eine Ableitung non „S5age" auffagte.)

So ergab fieg bie Spaltung bes mgb. Serbes „mëgen" in „roiegen"

unb „mögen".
„S3ägen" ftatt „roiegen" p gebrauegen, ift feiten; gäufig bagegen

bie 23erroenbung oon „roiegen" für „roögen".
23eifpiele: (Selten) Sie Hausfrau foil roiffen, roie oiele ©ramm ein

23rot roögen mug. (gäufig) ©r roiegt bas 23rot unb finbet, bag es p
leiegt fei.

2lm beften ift, roir fegeiben, roie es bie Sdjulgrammatik ber SÇlar*

geit galber tut: „roögen" „©eroiegt beftimmen, meffen" (25eifpiel:

Sie S3aage bient jum S3ögen); „roiegen" „ein ©eroiegt gaben"

(23eifpiel: Stiegt alle ©rroaegfenen roiegen gleicg oiel). S3. 213kl.

kleine (Sfeeifticgfer

Öeutfegfegroetpt! im tTeffin

3mmer roieber roirb in einzelnen 3eitungen bas ©efpenft ber an=

geblicg brogenben „25erbeutfcgung" bes Seffins befegrooren. S3as es

bamit auf fieg gat ober beffer niegt gat, können roogl am beften oer=

niinftige Seffiner felbft fagen. 3n ber ©enfer „Sribune" oom 18. Sïïai

1954 gab ber Seffiner ©gronift Stofetti in einer 23etrad)tung „Seffiner

©gronik. Ser Danton in 3aglen ." unter anberem aueg bie 3aglen

betreffenb bie SDÎutterfpracge ber ©inroogner bes Kantons 3>ffin gemäg

ben ©rgebniffen ber eibgenöffifegen 23olkspglung oon 1950 roieber:

155 609 3talienifcgfpracgige, 15907 Seutfcgfpracgige, 2454 3ranpfifcg=
fpraegige unb 1085 Snbersfpracgige. £iep erklärt ber ©gronift:
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hochdt. dann wägen, wägte, gewägt) mit der Bedeutung von „be-

wegen".
Die mhd. Formen wegen — wac — wägen — gewëgen erscheinen

im Neuhochdeutschen als wägen — wog — gewogen.

Im Präsens wechselte ursprünglich ë mit i: (ich) wige, (du) wigest,

(er) wiget, (wir) wegen, (ihr) wëget, (sie) wëgent. Später siegte ent-

weder der Stammvokal „i" der Einzahlformen, so daß durch alle For-
men das „i" ging (ich wiege, du wiegst, er wiegt, wir wiegen, ihr
wieg(e)t, sie wiegen) oder das „e", so daß in der Einzahl und der

Mehrzahl das ë Stammvokal war. (Die Schreibung mit „ä" beruht

darauf, daß man „wägen" als eine Ableitung von „Wage" auffaßte.)

So ergab sich die Spaltung des mhd. Verbes „wegen" in „wiegen"
und „wägen".

„Wägen" statt „wiegen" zu gebrauchen, ist selten; häufig dagegen

die Verwendung von „wiegen" für „wägen".
Beispiele: (Selten) Die Hausfrau soll wissen, wie viele Gramm ein

Brot wägen muß. (Häufig) Er wiegt das Brot und findet, daß es zu

leicht sei.

Am besten ist, wir scheiden, wie es die Schulgrammatik der Klar-
heit halber tut: „wägen" ----- „Gewicht bestimmen, messen" (Beispiel:
Die Waage dient zum Wägen); „wiegen" ----- „ein Gewicht haben"

(Beispiel: Nicht alle Erwachsenen wiegen gleich viel). W. Wkl.

Kleine Streiflichter

Deutschschweizer im ?essin

Immer wieder wird in einzelnen Zeitungen das Gespenst der an-

geblich drohenden „Verdeutschung" des Tessins beschworen. Was es

damit auf sich hat oder besser nicht hat, können wohl am besten ver-

nünftige Tessiner selbst sagen. In der Genfer „Tribune" vom 18. Mai
1954 gab der Tessiner Chronist Rosetti in einer Betrachtung „Tessiner

Chronik. Der Kanton in Zahlen ." unter anderem auch die Zahlen

betreffend die Muttersprache der Einwohner des Kantons Tessin gemäß

den Ergebnissen der eidgenössischen Volkszählung von 1950 wieder:

155 609 Jtalienischsprachige, 15907 Deutschsprachige, 2454 Französisch-

sprachige und 1085 Anderssprachige. Hiezu erklärt der Chronist:
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„2)ie öorjMjertbett eingaben geigen, baß bie 16000 Ißerfonen beut=

fdjer 3unge — in ii)rer SDÎet)rI)eit ©eutfcljfchroeiger — für bas Seffin
tneber eine fprad)lid)e nod) eine kulturelle ©efatjr bebeuten können.

Sie [teilen eine folclje ©efaljr um fo roeniger bar, als ein großer
SEeil non ifjnett im Danton geboren tourbe unb bie Seffiner öffent=
ließen Sdjuten befudjt Ijat, alfo oollftänbig affimiliert ift unb bie

Sanbesfpradje (b. 1). bie italienne Sdjriftfpraclje, 1).) unb oft fogar
aud) bie SOÎunbart befjerrfdjt."

SMefe fetjr einbeutig gehaltene Meinungsäußerung bürfte ben Oîagel

auf ben S^opf treffen : Solange im Steffin keine anbersfprad)igen 33olks=

fdjulen Unterkotten roerben, roeber prioate no et) öffentliche, gibt es keine

über bie ©enerationen anbatternbe ^olonienbilbung unb beftetjt keine

©efatjr bes „infedescamento". — 3ür uns ©eutfdjfctjroeiger ift es

roidjtig, im "2tuge gu behalten, baß genau bas gleiche ©efeß — im um=

gekehrten Sinne: tBerroelfdjung, beginnenbe 3roeifprad)igkeit — auch

für ben roeftlichen Seil unferes Sprachgebietes unb befonbers für bie

Stabt IBern gilt. lj-

Oies uttô öas

Um ein gutes Deutfcß

„Stuttgarter 9Tad)ricf)ten" : „3n einem

fRunberlajj klagt ber Bunbesminifter, baff
ber ^Pflege ber beutfdjen Sprache non
mandjen Sienftftellen leiber nicht genug
Beachtung gefdjenbt roerbe. Unb bann

folgt ein Sünbenregifter; roeltfrembes
ütmtsbeutfd); gerounbene Satjgefüge; "Sin*

häufung non tpauptroörtern ; 2tbkürpn=
gen unb Stummetroörter, bie für bie

Öffentlichkeit oielfact) ©eheimniffe feien.

Surd) all bas fchrninbe bas Vertrauen

p ben Ämtern, auf bas ein bemokra*

tifdjer Staat angeroiefen ift —, roaljrhaf»

tig eine 3eftftellung, bie ber *21uffaffung

non Semokratie mie nom S3efen ber

Spradje alle ®hre macht.

2lud) mas ber 3nnenminifter pr 31b=

hitfe empfiehlt, ift beljerjigensroert: jeber

einzelne Beamte foil ftänbig bebacfjt fein,
nicht nur fachlich einroanbfrei p arbeiten,
fonbern fiel) auch in einem klaren, ge=

pflegten Seutfct) auspbrüc&en ; bies foil
auch für bie Unpljl öer amtlichen ®in*
gelfchreiben gelten. Sie 3ucht, ber fid) bie

"Beamten bei ber Sprachpflege unterroer»

fen muffen, komme auch Öer fachlichen

®ntfct)eibung pgute; fie klärt, fagt ber

Bunbesinnenminifter, bie ©ebanken unb

uerfjinbert bie ,teils fchroülftigen, teils
lebernen Sängen, bie fo häufig amtliche

Schreiben p einem ©egenftanb beredj«

tigten Spottes machen'.

Angeregt burch ben löblichen Hunberlafj,
hat fiel) ber Schreiber biefer 3eilen ein

hochamtliches Schriftftück, bas ,©emein»
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„Die vorstehenden Angaben zeigen, daß die 16000 Personen deut-

scher Zunge — in ihrer Mehrheit Deutschschweizer — für das Tessin
weder eine sprachliche noch eine kulturelle Gefahr bedeuten können.

Sie stellen eine solche Gefahr um so weniger dar, als ein großer
Teil von ihnen im Kanton geboren wurde und die Tessiner öffent-
lichen Schulen besucht hat, also vollständig assimiliert ist und die

Landessprache (d. h. die italienische Schriftsprache, h.) und oft sogar

auch die Mundart beherrscht."

Diese sehr eindeutig gehaltene Meinungsäußerung dürfte den Nagel
auf den Kopf treffen! Solange im Tessin keine anderssprachigen Volks-
schulen unterhalten werden, weder private noch öffentliche, gibt es keine

über die Generationen andauernde Kolonienbildung und besteht keine

Gefahr des „inteciescomento". — Für uns Deutschschweizer ist es

wichtig, im Auge zu behalten, daß genau das gleiche Gesetz — im um-
gekehrten Sinne: Berwelschung, beginnende Zweisprachigkeit — auch

für den westlichen Teil unseres Sprachgebietes und besonders für die

Stadt Bern gilt. h.

Dies und das

Um ein gutes deutsch

„Stuttgarter Nachrichten": „In einem

Runderlaß klagt der Bundesminister, daß

der Pflege der deutschen Sprache von
manchen Dienststellen leider nicht genug
Beachtung geschenkt werde. Und dann

folgt ein Sündenregister: weltfremdes
Amtsdeutsch: gewundene Satzgefüge: An-
Häufung von Hauptwörtern: Abkllrzun-
gen und Stummelwörter, die für die

Öffentlichkeit vielfach Geheimnisse seien.

Durch all das schwinde das Vertrauen

zu den Ämtern, auf das ein demokra-

tischer Staat angewiesen ist —, wahrhaf-
tig eine Feststellung, die der Auffassung
von Demokratie wie vom Wesen der

Sprache alle Ehre macht.

Auch was der Innenminister zur Ab-

Hilfe empfiehlt, ist beherzigenswert: jeder

einzelne Beamte soll ständig bedacht sein,

nicht nur sachlich einwandfrei zu arbeiten,
sondern sich auch in einem klaren, ge-

pflegten Deutsch auszudrücken: dies soll
auch für die Unzahl der amtlichen Ein-
zelschreiben gelten. Die Zucht, der sich die

Beamten bei der Sprachpflege unterwer-
sen müssen, komme auch der sachlichen

Entscheidung zugute: sie klärt, sagt der

Bundesinnenminister, die Gedanken und

verhindert die ,teils schwülstigen, teils
ledernen Längen, die so häufig amtliche

Schreiben zu einem Gegenstand berech-

tigten Spottes machen'.

Angeregt durch den löblichen Runderlaß,
hat sich der Schreiber dieser Zeilen ein

hochamtliches Schriftstück, das ,Gemein-
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